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Fragestellungen 

 

Das Aufgabengebiet der Berater und Beraterinnen der 
Arbeiterkammer ist sehr umfassend und daher 
kompliziert und schwierig. 
Es stellt sich die Frage nach dem Umfang der Haftung 
in der telefonischen und persönlichen Rechtsberatung 
sowie bei der Vertretung der AK-Mitglieder, vor allem 
im Hinblick auf Falschauskünfte aber auch im Hinblick 
auf unvollständige Aufklärung (Nichtaufzeigen weiterer 
Möglichkeiten, Vorenthalten zweckdienlicher Infor-
mationen).  
Inhalt und Grenzen von Aufklärungs-, Beratungs-, 
Sorgfalts- und allgemeiner Verhaltenspflichten der AK-
Berater/-innen sollen aufgezeigt werden.  
Interessant ist auch, wie weit ein Mitverschulden der 
AK-Mitglieder (unvollständige, unrichtige Sachverhalts-
schilderung) eine Rolle spielt. 
 

Methodische 
Vorgangsweise 

Darstellung der Beraterhaftung nach § 1299 ABGB 
Ableitung der allgemeinen Grundsätze auf die tat-
sächliche Beratungs- und Vertretungssituation in der 
Arbeiterkammer (Recherche vor Ort) 

Diplomarbeit /  
Dissertation /  
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